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Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Bekanntmachung 
 

Rechtsverordnung 

über die Bildung von Schuleinzugsbereichen 

für die Grundschulen in der Gemeinde Ostbevern 
 

vom 15.07.2011 

 
 
Aufgrund des § 84 Abs. 1 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
15. Februar 2005 in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Ostbevern 
in seiner Sitzung am 14.07.2011 folgende Rechtsverordnung über die Bildung von 
Schuleinzugsbereichen für die Grundschulen in der Gemeinde Ostbevern beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 

 
(1) Für die beiden Grundschulen in der Gemeinde Ostbevern wird jeweils ein 

Schuleinzugsbereich gebildet. 
 
(2) Zur Erreichung gleichmäßiger Klassenstärken an den Grundschulen legt der 

Schulträger in Abstimmung mit den Schulleitungen der Grundschulen in den 
Überschneidungsgebieten die zuständige Schule fest. 

 
(3) Die Anmeldung eines Kindes an der nicht zuständigen Grundschule ist in be-

gründeten Ausnahmefällen möglich. 
 
(4) Die räumliche Abgrenzung der Schuleinzugsbereiche und des Überschnei-

dungsgebietes ergibt sich aus dem dieser Rechtsverordnung als Anlage 1 bei-
gefügten Schuleinzugsbereichskarten. 

 
§ 2 

 
Diese Rechtsverordnung tritt ab dem Schuljahr 2012/2013 in Kraft. 
 
 
 



 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW 
kann gegen diese Rechtsverordnung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Ostbevern vor-

her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Ostbevern, 15. Juli 2011 
 
 
 
 
Joachim Schindler 
Bürgermeister 








